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Körperschaftssteuer  (CIT) 
  
Alle in Polen eingetragenen Firmen unterliegen der 
uneingeschränkten Steuerpflicht (auf die Gesamtheit ihrer 
Erträge).  Die Erträge von Firmen, die Nichtresidenten sind, 
sind nur dann zu besteuern, wenn sie auf dem Staatsgebiet 
von Republik Polen erzielt wurden.  
 
•   KSt-Satz (CIT) - 2011    19%  
      
• Zahlungsweise der KSt.  

Monatliche Vorauszahlungen in Höhe der Differenz 
zwischen der ab Jahresanfang geschuldeten Steuer und 
der Summe geleisteter Vorauszahlungen. 

 
• Steuerjahr  

Grundsätzlich entspricht  das Steuerjahr dem 
Kalenderjahr, Unternehmen können es jedoch auf 12 
nacheinander folgende Monate festsetzen. Unter 
Umständen ist auch ein 18-monatiges Steuerjahr möglich. 

 
• Aufwendungen  

Steuerlich absetzbar sind Aufwendungen, die zwecks 
Ertragserwerb oder Aufrechterhaltung bzw. Sicherstellung 
der Ertragsquelle getragen wurden; die Ausnahmen davon 
sind in dem KSt.-Gesetz festgelegt (z.B. 
Grundstückserwerb, Repräsentationsaufwendungen) 

 
• Verluste 
 Max. Jahresabsetzung   5 Jahre  
 Max. Zeitraum    50% 
 
• Abschreibungen 

Die Abschreibungssätze richten sich nach der Art der 
Sachanlage. 
Jahressätze   von  1,5% bis 30%  

        Einmalige Abschreibung auf bestimmte Sachanlagen             
        ist möglich. 
 
• Transferpreise  

Den Geschäften mit verbundenen Unternehmen gilt das 
besondere Interesse der Steuerbehörden. 
Bei Üeberschreitung eines bestimmten Wertes des 
Geschäftsabschlusses sind detaillierte Steuerunterlagen 
zu erstellen.. 

 
 

Quell ensteuer  – im Inland  
         Dividende      19% 
 
Quellensteuer – im Ausland 
         Dividende                                               19% oder  0% 
         Zinsen                                                    19% oder  5% 
         Lizenzgebühren                                      19% oder  5% 
 
Doppelbesteuerungseinkommen  
Polen schloss Doppelbesteuerungsabkommen mit 84 
Ländern ab. Sie richten sich nach dem Musterabkommen der 
OECD. 
 
Nachstehende Steuersätze (%) wurden vertraglich mit den 
wichtigsten Handelspartnern Polens vereinbart. 

Land  Dividende * Zinsen  Lizenz -
gebühren 

Schweiz 5 / 15 10** 10 
Groß-
britannien 

 
0 / 10 

 
5** 

 
5 

USA 5 /  15 0 10 
Deutschland 5  / 15 5** 5 
Frankreich 5 /  15 0 0/10 
Russland 10 10** 10 
Irland 0 /  15 10** 0/10 
Zypern 10 10** 5 
Malta 5 / 15 10** 10 
Lettland 5 / 15 10** 10 
Litauen 5 / 15 10** 10 
Luxemburg 5 / 15 10** 10 
Italien 10 10** 10 
Holland  5  / 15 5** 5 
Ukraine 5 / 15      10 10 
Tschechien 5 /10 10** 5 
Slowakei 5 / 10 10** 5 
Slowenien 5 / 15 10** 10 
Griechenland 19      10 10 
Belgien 5 / 15 5** 5 

* Freistellung von der Quellensteuer gem. der Richtlinie betr. 
beherrschende und beherrschte Gesellschaften (Parent-Subsidiary 
Directive)  
 
**in einigen Fällen gilt ein Prozentsatz von 0%, beispielsweise für 
Regierungsbehörden beispielsweise für Regierungsbehörden 
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Einkommenssteuer (PIT)  
 
Personen mit ständigem Wohnsitz in Polen unterliegen in 
Bezug auf ihr gesamtes Einkommen der uneingeschränkten 
Steuerpflicht. 
 
Beschränkt steuerpflichtig sind Personen, die keinen 
Wohnsitz in Polen haben und sich in Polen kürzer als 183 
Tage im Jahr aufhalten (sog. Nichtresidenten) . 
 
Das Einkommen der Nichtresidenten wird in Polen nur dann 
versteuert, wenn es auf dem Staatsgebiet von Republik 
Polen erworben wurde (die Einkommensquelle liegt in 
Polen). 
 
 
ESt.-Sätze  (für natürliche Personen) 
 
Jahreseinkommen brutto  ESt.   
(PLN)  
 
0 – 85 528  18% minus 556,02 
 
 
85 528 und mehr  14 839 + 32%  

über 85 528 
 
 
Steuerfreier Betrag – 3 091 PLN 
   

Linearer Steuersatz 19% 
 
• Für gewerblich tätige Personen  
  
• Nicht anwendbar bei Personen, die u.a. Leistungen an 

ihre ehemaligen oder aktuellen Arbeitnehmer erbringen. 
 
Vorstandsvergütung- für nicht Residente: 20% 
 
 
 
 

 
Versteuerung sonstiger Einkommen  
 
Dividende     19% 
Zinsen      19% 
Anteile/Aktien     19% 
 
 
Sozialversicherungen (ZUS)  
 

 
Beiträge 

 

 
Arbeitnehmer 

% 

 
Arbeitgeber 

% 
Altersvers.* 9,76 9,76 
Rentenvers.* 1,50 4,50  
Krankengeldver. 2,45 - 
Unfallvers. ** - von 0,67 bis 3,60 
Arbeitslosenver. - 2,45 
Lohngarantie*** - 0,10 
   
Summe 13,71 von 17,48 bis 20,41 

 
Zusätzlich haben Arbeitnehmer einen Beitrag für 
Krankenversicherung  in Höhe von 9% zu tragen, wovon 
7,75% steuerlich absetzbar sind. 
 
*  Bemessungsgrundlage begrenzt auf 100 770 PLN                              

– 2011  
**  Je nach Tätigkeitsart der Firma und Anzahl der 

Angestellten 
*** Fonds Garantierter Leistungen an Arbeitnehmer 

FGSP 
 
MwSt. - VAT  
 
 
 
Steuersätze bei VAT: 
 
Grundsteuersatz     23% 
ermäßigte Steuersätze     8%, 5%, 0% 
 

Zoll  
 
Von 0% bis höchstens 75% je nach Herkunftsland und 
Warenart. In den EU-Ländern gilt der freie und einheitliche 
Zollbereich. 

Steuer auf zivilrechtliche Geschäfte  
 
Immobilienkauf         2 % 
Gesellschaftsvertrag         0,5% 
Darlehen       2 % 
Gesellschafter-/Aktionärsdarlehen        Steuerfrei 
 
 
Erbschafts- und Schenkungssteuer  
 
Die Steuersätze betragen von 3% bis 20%. 
 
Schenkungen und Erbschaften von den Familienangehörigen 
(Ehegatten, Eltern, Geschwister)  sind steuerfrei. 
 
 
Steuerfreie Beträge hängen von der Steuergruppe, zu der 
der Erwerber zugerechnet wird, ab: 
     PLN 
 
I. Steuergruppe    9.637 
(Schwiegereltern, -tochter, etc.)  
 
II. Steuergruppe    7.276 
(weitere Verwandte)  
 
III.  Steuergruppe    4.902 
(Sonstige) 
 
Steuer- und gesetzliche Zinsen (pro Jahr)  
 
Steuerliche     12%* 
 
Gesetzliche     13% * 
 
*Änderungen  während des Jahres vorbehalten 
 

   


